
 

 

Gemeindehaus, Zentralstrasse 38, 8212 Neuhausen am Rheinfall, PC-Konto Nr. 82-491-1 
www.neuhausen.ch 

 

EINWOHNERRAT 
 
 An den 
 Gemeinderat der Gemeinde  
 Neuhausen am Rheinfall 
 8212 Neuhausen am Rheinfall 
 
 
 Neuhausen am Rheinfall, 
 17. Mai 2019 
 
 

BESCHLUSSPROTOKOLL 
 
Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident 
Sehr geehrte Frau Gemeinderätin, sehr geehrte Herren Gemeinderäte 
 
Anlässlich der 4. Sitzung des Einwohnerrates vom 16. Mai 2019 wurden folgende Beschlüsse 
gefasst: 
 
 
TRAKTANDUM 1 Bericht zur Kenntnisnahme betreffend Zukunft der Gemeinschafts-

antennenanlage Neuhausen am Rheinfall (GAN) 

 
Eintreten unbestritten. 
Keine Detailberatung. 
 
 
Antrag: 
 
Der Bericht betreffend Veräusserung der Gemeinschaftsantennenanlage Neuhausen am 
Rheinfall (GAN) wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bericht wird vom Einwohnerrat zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
TRAKTANDUM 2 Bericht und Antrag betreffend Mehrwertabgabeverordnung 

 
Eintreten unbestritten. 
Detailberatung. 
 
 
In der Detailberatung stellt Urs Schüpbach (parteilos) folgenden Antrag: 
 
Mehrwertabgabeverordnung, Art. 1 Abs. 1 sei wie folgt zu ändern (fett/kursiv): 
 
1 Die kommunale Mehrwertabgabe bei Aufzonungen beträgt 20 %. Als Aufzonung gelten 
namentlich der Erlass eines Quartierplans, die Festlegung oder Änderung von Baulinien, die 
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Gewährung einer Ausnahmebewilligung, eine Landumlegung oder die Anpassung von 
Bauvorschriften. 
 
 
Antrag Urs Schüpbach (parteilos) 20 %: 11 Stimmen 
Antrag Gemeinderat 15 %: 5 Stimmen 
Dem Antrag von Urs Schüpbach (parteilos) wird mit 11 : 5 Stimmen zugestimmt. 
 
 
Antrag: 
 
Der Mehrwertabgabeverordnung wird zugestimmt. 
 
Dem Antrag (inkl. der Änderung) wird mit 16 : 0 Stimmen einstimmig zugestimmt. 
 
Dieser Beschluss untersteht gemäss Art. 14 lit. a der Verfassung der Einwohnergemeinde 
Neuhausen am Rheinfall vom 29. Juni 2003 (NRB 101.000) dem fakultativen Referendum. 
 
 
 
 
TRAKTANDUM 3 Bericht und Antrag betreffend Totalrevision der Fondsverordnung 

 
Eintreten unbestritten. 
Detailberatung. 
 
 
In der Detailberatung stellt Andreas Neuenschwander (SVP) folgenden Antrag: 
 
Fondsverordnung, Art. 2 Abs. sei wie folgt zu ergänzen (fett/kursiv): 
 
2 Die Fonds werden mit einem durch den Gemeinderat festgelegten Zinssatz verzinst, welcher 
jeweils ab 1. Januar eines jeden Jahres gilt. 
 
Antrag Andreas Neuenschwander (SVP): 14 Stimmen 
Antrag Gemeinderat: 0 Stimmen 
Enthaltungen 2 Stimmen 
Dem Antrag von Andreas Neuenschwander (SVP) wird mit 14 : 0 Stimmen bei 
2 Enthaltungen zugestimmt. 
 
 
Antrag: 
 
Der Einwohnerrat stimmt der Totalrevision der Fondsverordnung zu 
 
Dem Antrag (inkl. der Änderung) wird mit 16 : 0 Stimmen einstimmig zugestimmt. 
 
Dieser Beschluss untersteht gemäss Art. 14 lit. a der Verfassung der Einwohnergemeinde 
Neuhausen am Rheinfall vom 29. Juni 2003 (NRB 101.000) dem fakultativen Referendum. 
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TRAKTANDUM 4 Interpellation Nr. 2019/3 von Jakob Walter (parteilos) vom 7. März 2019 

betreffend Sitzungszimmer 

 
Der Interpellant Jakob Walter (parteilos) begründet seine Interpellation. Gemeindepräsident Dr. 
Stephan Rawyler beantwortet die Interpellation namens des Gemeinderats. Jakob Walter 
(parteilos) ist mit der Antwort nicht vollständig zufrieden. 
 
Das Geschäft ist damit erledigt. 
 
 
 
 
TRAKTANDUM 5 Postulat Nr. 2019/1 von Urs Hinnen (Grüne Partei Schaffhausen) vom 

17. März 2019 mit dem Titel: Mittels Energierichtplan Ersatz von 
fossilen Heizungen beschleunigen 

 
Der Postulant Urs Hinnen (Grüne Partei Schaffhausen) begründet sein Postulat. GP Dr. Stephan 
Rawyler beantwortet das Postulat namens des Gemeinderats. Es wird Diskussion gewünscht.  
 
Das Postulat wird mit 9 : 7 Stimmen nicht an den Gemeinderat überwiesen. 
 
Das Geschäft ist somit erledigt. 
 
 
 

Mit freundlichen Grüssen 
 

Für den Einwohnerrat 
Neuhausen am Rheinfall 

 
 
 
 
 Dr. Daniel Borer Sandra Ehrat 
 Präsident Aktuarin 


